
 

 

 

 

EINLADUNG 

zur ordentlichen Hauptversammlung  

 

der action press AG 

(„Gesellschaft”) 

 

mit Sitz in Frankfurt am Main 

 

Wertpapier-Kenn-Nr.: A3ESE3 - ISIN: DE000A3ESE35 

 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am 

 

Mittwoch, den 19. Januar 2022, um 13:00 Uhr in Form einer virtuellen Hauptversammlung 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Eine Bild- und Tonübertragung der 

gesamten Hauptversammlung wird live im Internet erfolgen. 

 

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl. Bitte 

beachten Sie insbesondere die Regelungen zur weiterhin erforderlichen Anmeldung zur 

Hauptversammlung. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist action 

press AG c/o Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek, Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main. 
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I. Tagesordnung 

 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 mit 

dem Bericht des Aufsichtsrats  

 

Zu Tagesordnungspunkt 1 ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich, da der Auf-

sichtsrat den Jahresabschluss gemäß § 172 AktG bereits gebilligt hat und der Jahres-

abschluss damit festgestellt ist. Die vorgelegten Unterlagen dienen der Unterrichtung 

der Hauptversammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr. Sämtliche vorstehenden 

Unterlagen sind vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an unter 

https://www.actionpress-ir.de/hauptversammlung/ zugänglich. 

 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2020 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mit-

gliedern des Vorstands der Gesellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2020 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mit-

gliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.  

 

 

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-

schlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Johannes Weß-

ling, Diplom-Kaufmann, Master of International Taxation, Mergenthalerstraße 42, 

48268 Greven zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 zu bestellen. 
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5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldver-

schreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder oh-

ne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

 

a) Volumen 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis  zum 18. Ja-

nuar 2027 einmalig oder mehrfach Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-

bungen oder Genussrechte mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechten (ge-

meinsam nachfolgend auch „Schuldverschreibungen“ genannt) im Gesamtnenn-

betrag von bis zu EUR 55.000.000,00 zu begeben. Den Inhabern der im vorher-

gehenden Satz genannten Schuldverschreibungen können Wandlungs- oder Be-

zugsrechte auf bis zu 11.025.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Ge-

sellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von insgesamt 

bis zu EUR 11.025.000,00 gewährt werden. Die Wandlungs- und Bezugsrechte 

können aus einem in dieser oder künftigen Hauptversammlungen zu beschlie-

ßenden bedingten Kapital, aus bestehendem oder künftigem genehmigten Kapi-

tal und/oder aus Barkapitalerhöhung und/oder aus bestehenden Aktien bedient 

werden und/oder einen Barausgleich anstelle der Lieferung von Aktien vorsehen. 

 

b) Gegenleistung  

 

Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistungen und auch gegen Sach-

leistungen begeben werden, sofern der Wert der Sachleistung den Ausgabepreis 

erreicht. Die Schuldverschreibungen können ferner unter Beachtung des zulässi-

gen maximalen Gesamtnennbetrages außer in Euro auch in der gesetzlichen 

Währung eines OECD-Landes begeben werden. 

 

c) Laufzeit 

 

Die Schuldverschreibungen können mit oder ohne Laufzeit begeben werden. 

 

d) Ausgabe durch Konzerngesellschaft 

 

Die Schuldverschreibungen können auch durch eine Konzerngesellschaft der 

Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, an der die Gesell-

schaft unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; für diesen Fall 

wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesell-

schaft die Garantie für die jeweiligen Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-

bungen und/oder die Genussrechte zu übernehmen und den Inhabern von Opti-

ons- und/oder Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten Options- bzw. 

Wandlungsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu gewähren.  
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e) Bezugsrecht 

 

Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären ein gesetzli-

ches Bezugsrecht zu, sofern nicht das Bezugsrecht gemäß den nachfolgenden 

Regelungen ausgeschlossen wird. Werden die Schuldverschreibungen von einer 

Konzerngesellschaft ausgegeben wie vorstehend unter d) beschrieben, so ist die 

Gesellschaft verpflichtet, die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts an die 

Aktionäre sicher zu stellen, sofern nicht das Bezugsrecht gemäß den nachfol-

genden Regelungen ausgeschlossen wird. Die Schuldverschreibungen können 

auch einem Emissionsmittler mit der Verpflichtung angeboten werden, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten.  

 

f) Bezugsrechtsausschluss 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre auszuschließen,  

 

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

 

(ii) um die Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder die Ge-

nussrechte, die mit einem Wandlungs- oder Bezugsrecht versehen sind, 

einzelnen Investoren zur Zeichnung anzubieten, soweit unter entsprechen-

der Beachtung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG der Anteil der aufgrund dieser 

Schuldverschreibungen auszugebenden Aktien 10 % des bei Wirksamwer-

den dieser Ermächtigung und bei der Beschlussfassung über die Ausübung 

der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der 

Ausgabepreis der Schuldverschreibungen den nach anerkannten Metho-

den der Finanzmathematik ermittelten theoretischen Marktwert der Schuld-

verschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Auf den Betrag von 10 % 

des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die 

aufgrund einer anderen entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss 

des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, 

soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist; 

 

(iii) um die Genussrechte ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht einzelnen Inves-

toren zur Zeichnung anzubieten, soweit der Ausgabepreis den nach aner-

kannten Methoden der Finanzmathematik ermittelten theoretischen Markt-

wert der Genussrechte nicht wesentlich unterschreitet und soweit die Ge-

nussrechte lediglich obligationsähnlich ausgestaltet sind, d. h. weder mit-

gliedschaftsähnliche Rechte noch Wandlungs- oder Bezugsrechte auf Ak-

tien der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös 

gewähren und sich die Höhe der Ausschüttung nicht nach der Höhe des 
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Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende richtet;  

 

(iv) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Umtausch- und Bezugs-

rechten, die von der Gesellschaft oder Konzernunternehmen der Gesell-

schaft auf Aktien der Gesellschaft eingeräumt wurden, in dem Umfang ein 

Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen, die nach dieser Ermächtigung 

ausgegeben werden, zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres 

Wandlungs- oder Bezugsrechts beziehungsweise nach Erfüllung einer et-

waigen Wandlungspflicht zustünde (Verwässerungsschutz), oder 

 

(v) soweit Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen, insbesondere zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Un-

ternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder 

hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen 

Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibun-

gen und sonstigen Finanzinstrumenten, begeben werden und der Aus-

schluss des Bezugsrechts im überwiegenden Interesse der Gesellschaft 

liegt.  

 

g) Bezugspreis, Verwässerungsschutz 

 

Bei Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten 

mit Wandlungs- oder Bezugsrecht ist ein Umtausch- oder Bezugsverhältnis fest-

zulegen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags 

einer einzelnen Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 

für eine Aktie. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter 

dem Nennbetrag liegenden Ausgabepreises einer Schuldverschreibung durch 

den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie ergeben. Diese Regelungen 

gelten entsprechend für das Bezugsverhältnis. Der jeweils festzusetzende Wand-

lungs-/Options- oder Bezugspreis für eine Aktie muss mindestens 80 % des 

durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft an den letzten 10 

Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des Vorstandes über die Ausga-

be der Schuldverschreibungen in der Eröffnungsauktion im XETRA®-Handel an 

der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG be-

stimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der Ge-

sellschaft nicht stattfindet, derjenigen Börse, an der in diesen 10 Börsenhandels-

tagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, 

betragen. 

 

Für den Fall, dass die Gesellschaft während der Laufzeit der nach dieser Er-

mächtigung ausgegebenen Schuldverschreibungen unter Einräumung eines Be-

zugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere Schuldver-

schreibungen, einschließlich Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechte, 

mit Umtausch- oder Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft ausgibt, ohne 
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dass zugleich auch den Inhabern der nach diesem Beschluss ausgegebenen und 

mit einem Umtausch- oder Bezugsrecht versehenen Schuldverschreibungen ein 

Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung ihres Umtausch- 

oder Bezugsrechts zustehen würde, können in den Ausgabebedingungen der 

Schuldverschreibungen insbesondere die nachfolgenden Regelungen vorgese-

hen werden (Verwässerungsschutzklausel): 

 

(i) Kapitalerhöhung gegen Einlagen und Gewährung von sonstigen Bezugs-

rechten 

 

Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Einlagen unter Gewährung von Be-

zugsrechten oder der Gewährung von sonstigen Bezugsrechten wird der 

Wandlungspreis um den Bezugsrechtswert ermäßigt.  

 

Der „Bezugsrechtswert“ entspricht dabei (i) dem durchschnittlichen Börsen-

kurs des den Aktionären zustehenden Bezugsrechts an den letzten 10 Bör-

senhandelstagen der Bezugsrechte in der Eröffnungsauktion im XETRA®-

Handel (oder einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolge-

system) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht 

stattfindet, eines solchen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, 

oder, sofern weder ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft noch ein 

Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse stattfindet, derjeni-

gen Börse an der in diesen 10 Börsenhandelstagen die meisten Aktien 

(Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden oder, soweit ein 

Handel mit Bezugsrechten im XETRA®-Handel oder im Freiverkehr der 

Frankfurter Wertpapierbörse oder einer anderen Börse nicht stattfindet, (ii) 

dem von der in den Ausgabebedingungen festgesetzten Wandlungsstelle 

oder Bezugsstelle nach finanzmathematischen Methoden ermittelten Wert 

des Bezugsrechts. 

 

(ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln  

 

Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erhöht sich das zur 

Sicherung des Wandlungsrechts bestehende bedingte Kapital im gleichen 

Verhältnis wie das Grundkapital (§ 218 AktG). Den Anleihegläubigern wer-

den bei Ausübung ihres Wandlungsrechts so viele zusätzliche Aktien zur 

Verfügung gestellt, als hätten sie ihr Wandlungsrecht zum Zeitpunkt der 

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln bereits ausgeübt. Bruchteile von 

Aktien, die in Folge einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln entste-

hen, werden bei der Ausübung des Wandlungsrechts nicht ausgeglichen.  

 

(iii) Aktiensplit  

 

Falls sich die Anzahl der Aktien verändert, ohne dass sich das Grundkapital 
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ändert (Neueinteilung des Grundkapitals), gilt die in vorstehend (ii) vorge-

sehene Regelung sinngemäß.  

 

In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je Schuldver-

schreibung zu beziehenden Aktien den Ausgabepreis der Schuldverschrei-

bung nicht übersteigen. 

 

h) Weitere Bedingungen der Schuldverschreibungen 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbe-

sondere Laufzeit, Ausgabe- und Ausübungszeiträume sowie Kündigung, Ausga-

bepreis der Schuldverschreibungen, Zinssatz, Stückelung und Anpassung des 

Bezugspreises und Begründung einer Wandlungspflicht festzusetzen. 

 

 

6. Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2022 und ent-

sprechende Satzungsänderungen 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

 

a) Das Grundkapital wird um bis zu EUR 55.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

55.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechti-

gung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwen-

dungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022). Die be-

dingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen, die 

aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19. Janu-

ar 2022 unter Tagesordnungspunkt 5 ausgegeben werden. Dabei wird die be-

dingte Kapitalerhöhung nur insoweit durchgeführt, wie 

 

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder 

von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Ge-

sellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in 

der Hauptversammlung vom 19. Januar 2022 gefassten Ermächtigungsbe-

schlusses bis zum  18. Januar 2027 ausgegeben wurden, von ihrem Um-

tausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft sich ent-

schließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 

2022 zu bedienen, oder 

 

(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder 

Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Kon-

zernunternehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 

19. Januar 2022 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 18. Janu-
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ar 2027 ausgegeben wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen und die 

Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus die-

sem Bedingten Kapital 2022 zu bedienen. 

 

Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungsbe-

schlusses der Hauptversammlung vom 19. Januar 2022 unter Tagesordnungs-

punkt 5, d.h. insbesondere zu mindestens 80 % des durchschnittlichen Börsen-

kurses der Aktie der Gesellschaft an den letzten 10 Börsenhandelstagen vor der 

Beschlussfassung des Vorstandes über die Ausgabe der Schuldverschreibungen 

in der Eröffnungsauktion im XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse 

(oder einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) oder, 

sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht stattfindet, derjenigen 

Börse an der in diesen 10 Börsenhandelstagen die meisten Aktien (Anzahl) der 

Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, vor der Beschlussfassung des Vor-

standes über die Ausgabe der jeweiligen Schuldverschreibungen unter Berück-

sichtigung von Anpassungen gemäß der im Beschluss der vorgenannten Haupt-

versammlung unter Tagesordnungspunkt 5 bestimmten Verwässerungsschutzre-

geln. 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem 

jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2022 

abzuändern. 

 

b) Der Satzung wird zum Zweck der Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes 

Kapital 2022) ein neuer Absatz § 7.3 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: 

 

„7.3 Das Grundkapital ist um bis zu EUR 11.025.000,00  durch Ausgabe von bis 

zu 11.025.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinn-

berechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Ge-

winnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Ka-

pital 2022). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuld-

verschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Haupt-

versammlung vom 19. Januar 2022 unter Tagesordnungspunkt 5 ausgege-

ben werden. Dabei wird die bedingte Kapitalerhöhung nur insoweit durch-

geführt, wie 

 

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die 

von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen 

aufgrund des in der Hauptversammlung vom 19. Januar 2022 gefass-

ten Ermächtigungsbeschlusses bis zum  18. Januar 2027 ausgege-

ben wurden, von ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch ma-

chen und die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Be-

zugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2022 zu bedienen, oder 
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(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Opti-

onsschuldverschreibungen und/oder von Genussrechten mit Um-

tausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder ihren 

nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der Hauptver-

sammlung vom 19. Januar 2022 gefassten Ermächtigungsbeschlus-

ses bis zum  18. Januar 2027 ausgegeben wurden, ihre Pflicht zum 

Umtausch erfüllen und die Gesellschaft sich entschließt, die Um-

tausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2022 zu 

bedienen. 

 

Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungs-

beschlusses der Hauptversammlung vom 19. Januar 2022 unter Tagesord-

nungspunkt 5, d.h. insbesondere zu mindestens 80 % des durchschnittli-

chen Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft an den letzten 

10 Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des Vorstandes über die 

Ausgabe der Schuldverschreibungen in der Eröffnungsauktion im XETRA®-

Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen 

Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel 

in Aktien der Gesellschaft nicht stattfindet, derjenigen Börse an der in die-

sen 10 Börsenhandelstagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in 

Summe gehandelt wurden, vor der Beschlussfassung des Vorstandes über 

die Ausgabe der jeweiligen Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung 

von Anpassungen gemäß der im Beschluss der vorgenannten Hauptver-

sammlung unter Tagesordnungspunkt 5 bestimmten Verwässerungs-

schutzregeln.“  

 

7. Beschlussfassung über eine Änderung von § 20.1 Satz 2 der Satzung (Ort der 

Hauptversammlung) 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 20.1 Satz 2 der Satzung wird ergänzt und wie folgt geändert und neu gefasst: 

„Sie findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der Gesellschaft, am Sitz ei-
ner deutschen Wertpapierbörse oder in einer deutschen Universitätsstadt statt.“ 
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8. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

Die Amtszeit sämtlicher aktueller Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der or-

dentlichen Hauptversammlung am 19. Januar 2022. Es ist daher eine Neuwahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern erforderlich.  

 

Der Aufsichtsrat besteht nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 13 Abs. 1 und 

2 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung 

gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, für die neue Amtsperiode, die mit 

der Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung beginnt und bis zur Hauptver-

sammlung dauert, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2026 beschließt, die folgenden Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern in den Aufsichts-

rat zu wählen: 

 

(a) Herrn Prof. Dr. rer. oec. h.c. Dr. phil. h.c. Axel Haas, geboren 06. April 1951, 

wohnhaft in Trier, Dipl.-Betriebswirt, Geschäftsführender Gesellschafter der A-

rend Prozessautomation GmbH, Wittlich. 

 

Herr Prof. Haas ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 

kein Mitglied von gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbarer in- 

und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. 

 

(b) Herrn James W. Gerard, geboren am 26. Mai 1961, wohnhaft in New York, USA, 

Geschäftsführer (Managing Director) von Hycroft Advisors in der Hycroft LLC so-

wie Senior Advisor von deVisscher & Co. 

 

Herr Gerard ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung kein 

Mitglied von gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbarer in- und 

ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. 

 

(c) Herrn Andreas Danner, geboren am 05. Mai 1976, wohnhaft in Viernheim, Dip-

lom-Kaufmann, Vorstands- oder Geschäftsführungsmitglied verschiedener ver-

bundener Unternehmen der Deutsche Balaton AG 

 

Herr Danner ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung Mit-

glied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- 

und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

•    Carus Grundstücksgesellschaft Am Taubenfeld AG, Heidelberg (Vorsitzender 

des Aufsichtsrats) 

•    ConBrio Beteiligungen AG, Frankfurt am Main (Stellvertretender Vorsitzender 

des Aufsichtsrats) 
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•    PWI-PURE SYSTEM AG, Heidelberg (Stellvertretender Vorsitzender des Auf-

sichtsrats) 

•    Tabalon Mobile Technologies AG, Heidelberg (Stellvertretender Vorsitzender 

des Aufsichtsrats) 

•    Deutsche Balaton Immobilien I AG, Heidelberg (Mitglied des Aufsichtsrats) 

•    HW Verwaltungs AG, Halberstadt (Mitglied des Aufsichtsrats) 

 

 

 

Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 5: 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG 

i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der Er-

mächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldver-

schreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) 

 

a) Einleitung 

 

Vorstand und Aufsichtsrat bitten die Aktionäre der Gesellschaft unter Tagesordnungspunkt 5 

um die Ermächtigung zur Begebung von Wandelschuldverschreibungen und Optionsschuld-

verschreibungen sowie von Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht. 

Diese Finanzierungsinstrumente können jeweils mit Umtauschrechten oder Bezugsrechten 

auf Aktien der Gesellschaft versehen werden. Den Inhabern dieser Umtausch- oder Bezugs-

rechte wird dadurch die Möglichkeit eröffnet, Aktien der Gesellschaft zu erwerben, indem sie 

ihre bereits an die Gesellschaft erbrachten Leistungen in Eigenkapital umwandeln (Um-

tauschrecht) oder eine zusätzliche Einzahlung in das Eigenkapital der Gesellschaft leisten 

(Bezugsrecht). Die Gesellschaft kann bei einer Emission auch beschließen, dass die bege-

benen Schuldverschreibungen und Genussrechte später auf Verlangen der Gesellschaft in 

Aktien der Gesellschaft zu tauschen sind (Wandlungspflicht). Lieferung der Aktien bei Aus-

übung der Umtausch- und Bezugsrechte bzw. Erfüllung der Wandlungspflicht ist möglich aus 

bedingtem Kapital, genehmigtem Kapital oder eigenen Aktien. Auch ein Barausgleich wäre 

möglich. 

 

Die Ermächtigung in Tagesordnungspunkt 5 soll in erster Linie dazu dienen, die Kapitalaus-

stattung der Gesellschaft bei Bedarf zügig und flexibel stärken zu können. 

 

Die zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitgehend offene Festlegung der Bedingungen für die 

Begebung der genannten Finanzierungsinstrumente ermöglicht es der Gesellschaft, auf die 

jeweils aktuellen Marktverhältnisse angemessen zu reagieren und neues Kapital zu mög-

lichst geringen Kosten aufzunehmen. Rein vorsorglich soll mit der vorgeschlagenen Ermäch-

tigung auch die Möglichkeit geschaffen werden, diese Finanzierungsinstrumente wie ein ge-

nehmigtes Kapital zum liquiditätsschonenden Erwerb von Vermögensgegenständen, insbe-

sondere zum Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen hieran, zu nutzen. In der Praxis 

dürfte diese Verwendung jedoch von untergeordneter Bedeutung sein. 
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Bei der Begebung dieser Finanzierungsinstrumente haben die Aktionäre der Gesellschaft 

gemäß § 221 Abs. 4 AktG grundsätzlich ein Bezugsrecht hierauf. 

 

Mit den unter Tagesordnungspunkt 5 erbetenen Ermächtigungen soll der Gesellschaft die 

Möglichkeit eröffnet werden, das Bezugsrecht in bestimmten Fällen auszuschließen, wenn 

dies im überwiegenden Interesse der Gesellschaft erforderlich sein sollte. Im Einzelnen gilt 

hierbei Folgendes: 

 

b) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

 

Vorstand und Aufsichtsrat sollen ermächtigt werden, das Bezugsrecht für Spitzenbeträge 

auszuschließen. Dies kann erforderlich werden, wenn anders ein praktikables Bezugsver-

hältnis nicht zu erreichen ist. Die Gesellschaft wird sich bemühen, freie Spitzen im Interesse 

der Aktionäre bestmöglich zu verwerten. 

 

c) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 10 % 

 

Für die Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen sowie für Genussrechte, 

die mit einem Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft versehen sind, soll 

der Vorstand in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt wer-

den, das Bezugsrecht auszuschließen, wenn der Ausgabepreis des jeweiligen Finanzie-

rungsinstruments dessen nach anerkannten Methoden der Finanzmathematik ermittelten 

theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Dieser Bezugsrechtsausschluss 

könnte erforderlich werden, wenn eine Schuldverschreibung schnell platziert werden soll, um 

ein günstiges Marktumfeld zu nutzen. Durch den Ausschluss des Bezugsrechts erhält die 

Gesellschaft in diesem Fall die erforderliche Flexibilität, eine günstige Börsensituation kurz-

fristig zu nutzen. 

 

Die Interessen der Aktionäre werden in diesem Fall dadurch gewahrt, dass der Ausgabepreis 

der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem Marktwert liegt, wodurch der Wert 

des ausgeschlossenen Bezugsrechts soweit wie möglich minimiert wird. Daneben ist diese 

Ermächtigung auf die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Grenze von 10 % des 

Grundkapitals beschränkt. Durch diese Vorgaben sind die Aktionäre nach der Vorstellung 

des Gesetzgebers vor einer zu weitgehenden Verwässerung ihres Anteilsbesitzes geschützt. 

 

d) Bezugsrechtsausschluss bei rein schuldrechtlichen Genussrechten 

 

Der Vorstand soll ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt werden, bei der Aus-

gabe von Genussrechten, die in ihrer Ausstattung nicht aktiengleich oder aktienähnlich sind, 

also insbesondere keine Teilhabe am Liquidationserlös gewähren und bei denen sich die 

Höhe der Ausschüttung nicht nach der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns 

oder der Dividende richtet, und die nicht mit Wandlungs- oder Bezugsrechten verbunden 

sind, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Unter der Prämisse einer obligations-
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ähnlichen Ausgestaltung der Genussrechte wird die mitgliedschaftliche Position der Aktionä-

re nicht betroffen; weder das Stimmrecht noch der anteilige Dividendenanspruch oder der 

Anteil am Gesellschaftsvermögen würden durch eine bezugsrechtslose Genussrechtsemis-

sion verändert. Im Falle eines Bezugsrechtsausschlusses müssten die Genussrechte zudem 

verbindlich zu marktgerechten Ausgabebedingungen begeben werden, so dass sich diesbe-

züglich schon kein nennenswerter Bezugsrechtswert ergäbe. Demgegenüber wird der Vor-

stand durch die Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses in die Lage versetzt, ein nied-

riges Zinsniveau bzw. eine günstige Nachfragesituation flexibel und kurzfristig für eine Emis-

sion zu nutzen. Dadurch ist er in der Lage, das Platzierungsrisiko deutlich zu reduzieren. 

Dagegen bestünde bei einer Genussrechtsemission unter Wahrung des Bezugsrechts die je 

nach Marktlage mehr oder weniger große Gefahr, dass sich die einmal festgesetzten Kondi-

tionen bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Platzierung am Markt als nicht mehr marktgerecht 

erweisen. Die Gesellschaft liefe daher Gefahr, die Genussrechte gar nicht platzieren zu kön-

nen, oder aber, diese zu günstig zu platzieren. Beides wäre nicht im Interesse der Gesell-

schaft oder ihrer Aktionäre. Um dem Schutzbedürfnis der Aktionäre Rechnung zu tragen, 

wird der Vorstand jedoch im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob ein Bezugsrechtsausschluss im 

Interesse der Gesellschaft erforderlich ist. 

 

e) Bezugsrechtsausschluss für Verwässerungsschutz 

 

Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit dies erforder-

lich ist, um auch den Inhabern von Umtausch- und Bezugsrechten ein Bezugsrecht zu ge-

währen, wie es ihnen zustünde, wenn sie ihr Umtausch- oder Bezugsrecht bereits ausgeübt 

beziehungsweise ihre Wandlungspflicht bereits erfüllt hätten. Finanzierungsinstrumente wie 

die hier beschriebenen enthalten in ihren Bedingungen regelmäßig eine Verwässerungs-

schutzklausel für den Fall, dass die Gesellschaft weitere solcher Finanzierungsinstrumente 

oder Aktien emittiert, auf die die Aktionäre ein Bezugsrecht haben. Damit der Wert dieser 

Finanzierungsinstrumente durch solche Maßnahmen nicht beeinträchtigt wird, erhalten die 

Inhaber dieser Finanzierungsinstrumente in der Regel dadurch einen Ausgleich, dass der 

Umtausch- oder Bezugspreis ermäßigt wird oder dass sie ebenfalls ein Bezugsrecht auf die 

später emittierten Finanzierungsinstrumente oder Aktien erhalten. Um sich insoweit größt-

mögliche Flexibilität zu erhalten, soll daher auch für diesen Fall die Möglichkeit zum Bezugs-

rechtsausschluss bestehen. Dies dient einer erleichterten Platzierung und damit letztlich der 

optimalen Finanzierungsstruktur der Gesellschaft. 

 

f) Bezugsrechtsausschluss bei Sachleistungen 

 

Des Weiteren soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um die jeweiligen Fi-

nanzinstrumente gegen Sachleistungen begeben zu können. Die Ermächtigung soll der Ge-

sellschaft die Möglichkeit verschaffen, diese Finanzierungsinstrumente auch im Zusammen-

hang mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen einzusetzen. Dies kann, wie schon aus 

dem Wortlaut des Beschlussvorschlags hervorgeht, insbesondere beim Erwerb von Unter-

nehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrech-

ten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produkt-
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rechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldver-

schreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten, praktisch werden. In solchen Fällen beste-

hen die Verkäufer häufig darauf, eine Gegenleistung in anderer Form als Geld oder nur Geld 

zu erhalten. Dann kann es eine interessante Alternative darstellen, anstelle oder neben der 

Gewährung von Aktien oder Barleistungen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wand-

lungsrechten oder Genussrechte anzubieten. Diese Möglichkeit schafft zusätzliche Flexibili-

tät und erhöht die Chancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. 

 

Sowohl die Ermächtigung zur Ausgabe gegen Sachleistungen als auch ein diesbezüglicher 

Bezugsrechtsausschluss, sollen jedoch nur dann genutzt werden, wenn der Erwerb des be-

treffenden Gegenstands im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt und ein ander-

weitiger Erwerb, insbesondere durch Kauf, rechtlich oder tatsächlich nicht oder nur zu un-

günstigeren Bedingungen in Betracht kommt. In diesen Fällen wird die Gesellschaft indes 

stets prüfen, ob ein ebenso geeigneter Weg zum Erwerb der Sache zur Verfügung steht, der 

in seinen Auswirkungen weniger stark in die Stellung der Aktionäre eingreift. Dem Interesse 

der Aktionäre wird weiter dadurch Rechnung getragen, dass die Gesellschaft bei dem Er-

werb von Sachleistungen gegen die Begebung einer Schuldverschreibung und/oder von Ge-

nussrechten und/oder die Ausgabe neuer Aktien verpflichtet ist, sich an Marktpreisen zu ori-

entieren. 

 

Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der Ermächtigung im 

Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. 

 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-

/Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten bestehen derzeit nicht.  

 

 

- Ende der Tagesordnung - 

 

__________________________ 
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II. Teilnahmevoraussetzungen und weitere Informationen  

 

Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und 

die Ausübung des Stimmrechts 

 

Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten nach Maßgabe von § 1 Abs. 2 des Gesetzes über 

Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigen-

tumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVMG“) abge-

halten. 

 

Die gesamte Hauptversammlung wird unter Nutzung des Videokonferenztools Zoom im We-

ge der Bild- und Tonübertragung im Internet übertragen. Ein Link zur Bild- und Tonübertra-

gung der Hauptversammlung wird von der Gesellschaft spätestens am Tag vor der Haupt-

versammlung unter 

  

https://www.actionpress-ir.de/hauptversammlung/ 

 

zugänglich gemacht.  

 

In technischer Hinsicht ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung eine dem üblichen 

Standard entsprechende Internetverbindung sowie die Nutzung der gängigen Internetbrow-

ser (z.B. Chrome oder Firefox) erforderlich, aber auch ausreichend. Es kann ggf. erforderlich 

sein, die Zoom App zu installieren.   

 

Es können nur diejenigen Aktionäre die Hauptversammlung im Internet verfolgen, die sich in 

Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zur Hauptversammlung 

angemeldet haben. Dies gilt entsprechend für die Ausübung des Stimmrechts. Die 

Gesellschaft wird den angemeldeten Aktionären unverzüglich nach Ablauf der Anmeldefrist 

Zugangsdaten zur Einwahl in die Hauptversammlung zukommen lassen. 

 

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Verfolgung der gesamten 

Hauptversammlung im Internet und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierfür ist 

ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform (§ 126b BGB) erforderlich. Ein Nachweis 

gemäß § 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär (d.h. das Institut, das für den Aktionär 

die Depotkonten führt) ist ausreichend. 

 

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung 

(Nachweisstichtag), d.h. auf Mittwoch, den 29. Dezember 2021, 00:00 Uhr, zu beziehen. 

Maßgeblich für die Berechtigung zur Verfolgung der gesamten Versammlung im Internet und 

zur Ausübung des Stimmrechts ist somit der Aktienbesitz zu diesem Stichtag.  

 

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 

https://www.actionpress-ir.de/hauptversammlung/
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spätestens am Mittwoch, den 12. Januar 2022, 24:00 Uhr unter folgender Adresse 

zugehen: 

 

action press AG 

c/o Value Consult 

Ziegelhäuser Landstr. 3 

69120 Heidelberg 

Fax: 06221/649 24 72  

E-Mail: info@value-consult.eu 

 

 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die 

ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre Anmeldebestätigungen für die virtuelle 

Hauptversammlung, auf denen die Zahl ihrer Stimmen verzeichnet und die erforderlichen 

Zugangsdaten für die virtuelle Hauptversammlung abgedruckt sind sowie weitere 

Informationen. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere des 

Stimmrechts, als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der vorstehend 

beschriebenen Weise erbracht hat; insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige 

Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft keine 

Bedeutung für den Umfang und die Ausübung der gesetzlichen Aktionärsrechte, 

insbesondere des Stimmrechts, des bisherigen Aktionärs. Entsprechendes gilt für den 

Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die erst nach dem 

Nachweisstichtag Aktien erwerben, sind nicht stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat 

keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. Die Anmeldung zur Hauptversammlung 

hindert die Aktionäre im Übrigen nicht an der freien Verfügung über ihre Aktien.  

 

 

Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte 

 

Alternativ können Aktionäre ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, wie z. B. ein 

Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, oder einen sonstigen Dritten ausüben lassen. 

Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte Anmeldung gemäß den Bestimmungen unter Ziffer 

II. erforderlich. Nach erfolgter fristgerechter Anmeldung können Vollmachten solange erteilt 

werden, solange der Bevollmächtigte innerhalb der Briefwahlfrist abstimmen kann. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 

mehrere von diesen zurückweisen. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform, soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, 

einem diesem gleichgestellten Institut oder Unternehmen (§ 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG), 

einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten 

Person erteilt wird. 
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Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, ihnen gleichgestellten Instituten oder 

Unternehmen (§ 135 Abs. 10, § 125 Abs. 5 AktG) sowie Aktionärsvereinigungen oder diesen 

nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen können Besonderheiten gelten; die 

Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit dem zu 

Bevollmächtigenden wegen einer möglicherweise von ihm geforderten Form der Vollmacht 

abzustimmen. 

 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, können zur Erteilung der Vollmacht 

das Formular benutzen, welches die Gesellschaft hierfür zur Verfügung stellt. Es wird den 

ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit den Zugangsdaten übersandt. 

Zusätzlich kann ein Vollmachtsformular auf Verlangen jeder stimmberechtigten Person bei 

der Gesellschaft angefordert werden und steht den Aktionären ab dem 10. Dezember 2021 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.actionpress-ir.de/hauptversammlung/ 

 

zum Download zur Verfügung. 

 

Für den Nachweis der Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder per E-Mail stehen die 

nachfolgend aufgeführten Kommunikationswege, insbesondere auch für die elektronische 

Übermittlung, zur Verfügung:  

 

action press AG 

c/o Value Consult 

Ziegelhäuser Landstr. 3 

69120 Heidelberg 

Fax: 06221/649 24 72 

E-Mail: info@value-consult.eu 

 

Die vorgenannten Kommunikationswege können auch genutzt werden, wenn die Vollmacht 

durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt werden soll; ein gesonderter Nachweis 

über die Erteilung der Vollmacht ist in diesem Fall nicht erforderlich. Auch der Widerruf einer 

bereits erteilten Vollmacht kann über die vorgenannte Adresse unmittelbar gegenüber der 

Gesellschaft erklärt werden. 

 

Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl 

 

Aktionäre können ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im 

Wege der Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig entsprechend 

den oben unter II. „Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im 

Internet und die Ausübung des Stimmrechts“ genannten Voraussetzungen angemeldet sind.  

 

Die Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen hinsichtlich bereits abgegebener 

https://www.actionpress-ir.de/hauptversammlung/
mailto:info@value-consult.eu
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Briefwahlstimmen können bis spätestens zum Ende der Generaldebatte am Tag der 

Hauptversammlung („Briefwahlfrist“) postalisch, per E-Mail oder per Telefax (z.B. unter 

Verwendung des den Anmeldeunterlagen beigefügten Antwortformulars) an die folgende 

Adresse erfolgen: 

 

action press AG 

c/o Value Consult 

Ziegelhäuser Landstr. 3 

69120 Heidelberg 

Fax: 06221/649 24 72  

E-Mail: info@value-consult.eu  

 

 

Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Stimmabgabe ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der 

Gesellschaft. Die Gesellschaft wird das Antwortformular zur Stimmabgabe darüber hinaus im 

Internet unter 

 

https://www.actionpress-ir.de/hauptversammlung/ 

 

ab der Einberufung bis zum Ablauf der Briefwahlfrist zum Download zur Verfügung halten. 

Für den Fall, dass veröffentlichungspflichtige Gegenanträge  oder ein Verlangen auf 

Ergänzung der Tagesordnung  gestellt werden, wird die Gesellschaft das im Internet 

verfügbare Antwortformular zur Stimmabgabe um die zusätzlichen Abstimmungspunkte 

ergänzen. Die Gesellschaft empfiehlt daher, von der Möglichkeit zur Briefwahl erst nach 

Ablauf der Fristen für die Übermittlung von Gegenanträgen und Ergänzungsverlangen 

Gebrauch zu machen.     

Bei mehrfach eingehenden Erklärungen desselben Aktionärs hat die zuletzt eingegangene 

Erklärung Vorrang.  

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne 

dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine 

Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 

Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

 

 

Ergänzungsverlangen 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (das entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, 

können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 

oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich oder 

in elektronischer Form gemäß § 126a BGB mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, 

also bis spätestens zum Ablauf des Samstag, den 25. Dezember 2021, 24:00 Uhr, unter 
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folgender Adresse zugehen: 

 

action press AG 

c/o Value Consult 

Ziegelhäuser Landstr. 3 

69120 Heidelberg 

Fax: 06221/649 24 72  

E-Mail: info@value-consult.eu  

 

 

 

Zugänglichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 

 

Gegenanträge von Aktionären zu den Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge zur Wahl des 

Abschlussprüfers sowie – sofern dies Gegenstand der Tagesordnung ist – zur Wahl des 

Aufsichtsrates werden – soweit sie den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind – 

unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs 

bei Nachweis der Aktionärseigenschaft unverzüglich im Internet unter 

 

 https://www.actionpress-ir.de/hauptversammlung/ 

 

veröffentlicht, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor dem Tag der 

Hauptversammlung, also bis spätestens zum Ablauf des Dienstag, den 04. Januar 2022, 

24:00 Uhr an die folgende Adresse übersandt wurden: 

 

action press AG 

c/o Value Consult 

Ziegelhäuser Landstr. 3 

69120 Heidelberg 

Fax: 06221/649 24 72  

E-Mail: info@value-consult.eu  

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. Even-

tuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadres-

se zugänglich gemacht. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit des Gegenantrags ist der Zeit-

punkt des Zugangs bei der Gesellschaft. 

 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge gestellt oder 

Wahlvorschläge unterbreitet werden. Nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende 

Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der virtuellen Hauptversammlung als gestellt 

behandelt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär 

ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. Das Recht des 

Versammlungsleiters, zuerst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, 
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bleibt davon unberührt. 

 

Fragerecht 

 

Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des GesRuaCOVBekG wird den Aktionären ein Fragerecht im 

Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Die Fragenbeantwortung erfolgt durch 

den Vorstand in der Hauptversammlung. Dabei entscheidet der Vorstand nach 

pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Der Vorstand behält sich vor, 

vorab eingereichte Fragen vorab auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.actionpress-ir.de/hauptversammlung/ 

 

zu beantworten.  

 

Der Vorstand bittet die angemeldeten Aktionäre im Sinne eines effizienten Ablaufs der 

Hauptversammlung dringend, Fragen bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung, 

d.h. bis spätestens zum Dienstag, den 18. Januar 2022, 24:00 Uhr im Wege elektronischer 

Kommunikation unter der E-Mail-Adresse info@value-consult.eu einzureichen.  

 

 

Erklärung Widerspruch 

 

Widerspruch zur Niederschrift gegen einen Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 245 

Nr. 1 des Aktiengesetzes i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des Covid-19-Gesetzes kann von 

Aktionären oder Bevollmächtigten, die das Stimmrecht ausgeübt haben, von Beginn der 

virtuellen Hauptversammlung bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung am 19. Januar 

2022 im Wege elektronischer Kommunikation unter der E-Mail-Adresse  

 

u.hartmann@heuking.de 

 

 

erklärt werden. 

 

Mit der Erklärung des Widerspruchs ist der Nachweis der Aktionärseigenschaft zu 

übermitteln, indem entweder der Name, das Geburtsdatum und die Adresse des Aktionärs 

oder die Eintrittskartennummer angegeben werden. 
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Informationen zum Datenschutz 

 

Die action press AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptverhandlung folgen-

de Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-

Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten 

(z.B. die Nummer der Anmeldebestätigung (HV-Ticket)). Die Verarbeitung von personenbe-

zogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten 

rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich 

ist. Die action press AG ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durch-

zuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Katego-

rien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe personenbezogener Daten kön-

nen Aktionäre sich nicht zur Hauptversammlung anmelden. 

 

Für die Datenverarbeitung ist die action press AG verantwortlich. Die Kontaktdaten des Ver-

antwortlichen lauten: 

 

action press AG  

Wielandstr. 3 

60318 Frankfurt am Main 

Telefon: +380979092589 

Telefax: +380979092589 

E-Mail: alex.tishchenko@actionpress.de 

 

Personenbezogene Daten, die Aktionäre betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte wei-

tergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von 

der action press AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der 

Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversamm-

lungsdienstleister (wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer). Die 

Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung 

der Dienstleistung notwendig ist. 

 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 

der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teil-

nehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntma-

chungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -

wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, Ihre personenbe-

zogenen Daten veröffentlicht. 

 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger 

als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es 

sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von An-

trägen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung 

erforderlich. 
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Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personenbezogene Daten in soge-

nannten „Logfiles“ verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu ermöglichen und deren 

Administration zu vereinfachen. Dies betrifft z.B. Ihre IP-Adresse, den von Ihnen verwende-

ten Webbrowser sowie Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Diese Daten werden nach der Durch-

führung der Hauptversammlung gelöscht. Die Gesellschaft verwendet diese Daten zu keinen 

anderen Zwecken als hier angegeben. 

 

Aktionäre haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über sie gespeichert 

wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Aktionäre das 

Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung 

von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von un-

rechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit 

dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 

Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Aktionäre das Recht auf Übertra-

gung sämtlicher von Ihnen an die Gesellschaft übergebenen Daten in einem gängigen Da-

teiformat (Recht auf „Datenportabilität“). 

 

Zur Ausübung der Rechte der Aktionäre genügt eine entsprechende E-Mail an: 

alex.tishchenko@actionpress.de   

 

 

Darüber hinaus haben Aktionäre auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzauf-

sichts-behörde. 

 

Den Datenschutzbeauftragten der action press AG erreichen Aktionäre unter folgender Ad-

resse: 

action press AG  

Wielandstr. 3 

60318 Frankfurt am Main 

Telefon: +380979092589 

Telefax: +380979092589 

E-Mail: alex.tishchenko@actionpress.de 

 

 

 

Frankfurt am Main, im Dezember 2021 

 

 

 

action press AG 

   Der Vorstand 


